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Aufbewahrungsfristen 2023/2024 
Aufbewahrungsfristen 
Gewerbetreibende, bilanzierungspflichtige 
Unternehmer oder selbstständig Tätige müs-
sen u. a. Bücher, Bilanzen, Inventare, Jahres-
abschlüsse, Lageberichte, Buchungsbelege 
mindestens zehn Jahre aufbewahren. Emp-
fangene und abgesendete Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie sonstige Unterlagen, 
soweit sie steuerlich von Bedeutung sind, 
müssen mindestens sechs Jahre aufbewahrt 
werden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt je-
weils mit dem Schluss des Kalenderjahres, 
in dem die letzte Eintragung im Buch ge-
macht worden ist oder der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden ist oder — bei Bilanzen- mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Jahresab-
schluss fest- bzw. aufgestellt wurde (§ 147 
Abs. 4 der Abgabenordnung). 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist zum 
31.12.2023
Zum Jahreswechsel können Handelsbücher, 
Inventare, Bilanzen und sämtliche Buchungs-
belege aus dem Jahr 2013 vernichtet wer-
den. Voraussetzung ist, dass in diesen Do-
kumenten der letzte Eintrag im Jahr 2013 er-
folgt ist. Handels- oder Geschäftsbriefe, die 
in 2017 empfangen oder abgesandt wur-
den sowie andere aufbewahrungspflichtige 
Unterlagen aus dem Jahr 2017 und früher 
können ebenfalls vernichtet werden. 

Ausnahme
Eine allgemeine Aufbewahrungspflicht be-
steht unabhängig vom Verstreichen der Auf-
bewahrungsfrist, wenn die Dokumente für 
die Besteuerung weiterhin von Bedeutung 
sind. Lieferscheine müssen nur dann aufbe-
wahrt werden, wenn sie einen Buchungsbe-
leg oder Rechnungsbestandteil darstellen.

Steuertarif 2024 
Einkommensteuer
Der Einkommensteuer-Grundfreibetrag 
steigt zum 1.1.2024 von € 10.908,00 auf 
€ 11.604,00 an. Für zusammenveranlagte 
Ehegatten beträgt der Grundfreibetrag 
2024 € 23.208,00. Die untere Zone mit 
einem ansteigenden Steuersatz von 14 % 
bis 23,97 % beginnt ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von € 11.605,00 bis  
€ 17.005,00. Die Progressionszone mit 
einem ansteigenden Steuersatz von 23,97 %  
bis 42 % beginnt ab einem zu versteuern-
den Einkommen von € 17.006,00 und 
endet bei € 66.760,00. Der Spitzensteu-
ersatz von 42 % in der sogenannten Pro-
portionalzone wird ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von € 66.761,00 fäl-
lig. Die Proportionalzone geht ab einem 
Einkommen von € 277.826,00 in die „Rei-
chensteuer“ mit einem Steuersatz von 45 %  
über. Für zusammenveranlagte Ehegatten 
gelten jeweils die doppelten Beträge.

Solidaritätszuschlag
Die Jahresfreigrenze steigt 2024 für Ein-
zelveranlagte auf € 18.130,00 (2023:  
€ 17.543,00) und für Zusammenveranlagte 
auf € 36.260,00 (2023: € 35.086,00). Das 
heißt, dass Einzelveranlagte bei einer Ein-

kommensteuer von bis zu € 18.130,00 
und zusammen veranlagte Ehepaare bis zu 
einer Einkommensteuer von € 36.260,00 
in 2024 keinen Solidaritätszuschlag mehr 
zahlen.

Sonderausgabenabzug 
Für Beiträge zu gesetzlichen Rentenversi-
cherungen oder zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse sowie zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen erhöht sich in 
2024 der als Sonderausgaben abzugsfä-
hige Höchstbeitrag in Verbindung mit der 
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
auf insgesamt rund € 27.565,00 (§ 10 Abs. 
3 Einkommensteuergesetz/EStG). Das ent-
spricht 24,7 % aus der Beitragsbemes-
sungsgrenze West für 2024 in Höhe von  
€ 111.600,00. 

Kinderfreibetrag
Der Kinderfreibetrag für jedes zu berück-
sichtigende Kind steigt 2024 von  
€ 3.012,00 auf € 3.192,00. Der Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf bleibt unverändert bei 
€ 1.464,00.

Verlustbescheini-
gung und  
Freistellungsauftrag 

Verlustbescheinigung
Verluste aus Kapitalanlagen kön-
nen mit Gewinnen aus anderen 
Kapitalanlagen ausgeglichen wer-
den. Ausnahmen gibt es bei Ver-
lusten aus Aktien. Diese dürfen 
nur mit Aktiengewinnen verrech-
net werden. Damit Verluste aus 
einem Depot mit den Gewinnen 
aus anderen Kapitalanlagen nach 
den gesetzlichen Regelungen 
verrechnet werden können, muss 
sich der Kapitalanleger die nicht 
ausgeglichenen Verluste von der 
depotführenden Bank bescheini-
gen lassen. Banken stellen solche 
Verlustbescheinigungen auf An-
trag aus. Ein solcher Antrag muss 
von Gesetzes wegen bis spätes-
tens 15. Dezember eines Jahres 
gestellt werden. 

Freistellungsaufträge prüfen/än-
dern
Kapitalanleger sollten außerdem 
zum Jahreswechsel bestehende 
Freistellungsaufträge anpassen. 
Der Sparer-Pauschbetrag beträgt 
für 2024 unverändert € 1.000,00 
(bei Zusammenveranlagung 
 € 2.000,00). Der Sparer-Pausch-
betrag kann und sollte bei Bedarf 
auf mehrere Banken/Depots ver-
teilt werden. Im Regelfall empfiehlt 
es sich, einen Freistellungsauftrag 
für ein bestehendes Investment-
fondsdepot zu erteilen, damit der 
zum Jahresanfang erhobene und 
zu versteuernde Vorwegabschlag 
für die Investmentfonds nicht zum 
Steuerabzug führt. In Summe dür-
fen die erteilten Freistellungsbe-
träge den Sparer-Pauschbetrag 
nicht überschreiten.

© FJM / stock.adobe.com

2 STEUERNEWS Winter 2023/24

Betriebsausgabenpauschalen 2023  
Betriebsausgabencheck 2023 
Berufskraftfahrer, selbstständige Schriftsteller und Journalisten 
oder Steuerpflichtige, die eine wissenschaftliche, künstlerische 
oder schriftstellerische Nebentätigkeit ausüben, sollten zum 
Jahresende ihre tatsächlichen in 2023 angefallenen Betriebs-
ausgaben mit diversen von der Finanzverwaltung gewährten 
Betriebsausgabenpauschalen vergleichen. In der Jahresein-
kommensteuererklärung sollte der jeweils höhere Betrag an-
gesetzt werden.

Höhere Betriebsausgabenpauschalen 2023
Die Finanzverwaltung hat die zulässigen Betriebsausgaben-
pauschalen in 2023 angehoben (vgl. BMF-Schreiben vom 
6.4.2023 V C 6 – S 2246/20/10002:001). Für die Gewinner-
mittlung 2023 können folgende Pauschalen angesetzt wer-
den: Hauptberuflich selbstständig tätige Schriftsteller und 
Journalisten können 30 % ihrer Betriebseinnahmen, höchs-
tens € 3.600,00 (bisher € 2.455,00), geltend machen. Ne-
benberuflich wissenschaftlich, künstlerisch oder schriftstelle-
risch Tätige können 25 % ihrer Betriebseinnahmen, höchstens  
€ 900,00, pauschal absetzen (bisher € 614,00). Bei mehreren 

Nebentätigkeiten kann der Höchstbetrag nur einmal geltend 
gemacht werden. 

Berufskraftfahrer
Berufskraftfahrer können seit 2020 einen Pauschbetrag von 
€ 8,00 je Kalendertag geltend machen, in dem sie eine Ver-
pflegungspauschale in Anspruch nehmen. Dies gilt sowohl für 
selbstständig Tätige als auch für angestellte Berufskraftfahrer 
(Letztere können die Pauschsätze als Werbungskosten gel-
tend machen). 

Kindertagespflege
Kindertagespflegepersonen können bei wöchentlichen Be-
treuungszeiten von mindestens 40 Stunden eine Betriebs-
ausgabenpauschale von € 400,00 je Kind und Woche (bis-
her € 300,00) geltend machen. Bei einer niedrigeren Wo-
chenarbeitszeit ist der Pauschalbetrag anteilig zu kürzen. Die 
Pauschale kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn 
die Betreuungsleistungen im Haushalt der Betreuungsperson 
oder in unentgeltlich zur Verfügung gestellten Räumlichkei-
ten stattfinden.  

Werbekalender 2024 
Werbekalender
Alljährlich zum Jahreswechsel geben Unternehmen Kalender mit 
Werbeaufdrucken als Weihnachtsgeschenk an ihre Kunden und 
Geschäftspartner. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Fra-
ge, wie die Anschaffungskosten für diese Kalender steuerlich zu 
behandeln sind. 

Rechtsprechung 
Das Finanzgericht/FG Baden-Württemberg (Urteil vom 12.04.2016, 
6 K 2005/11) stuft Werbekalender als Geschenke an Geschäfts-
partner ein. Dies gilt zumindest dann, wenn die Werbekalender 
an die Geschäftspartner individuell versandt werden. Werden die 
Kalender nicht an „individualisierbare Empfänger“ verteilt, liegt ein 
Streuwerbeartikel vor. 

Aufwendungen für Geschenke
Aufwendungen für Geschenke an Geschäftspartner können in 

2023 bis zu € 35,00 pro Empfänger und Wirtschaftsjahr als Be-
triebsausgabe abgezogen werden. Ab 2024 steigt die Betrags-
grenze voraussichtlich auf € 50,00. Voraussetzung für den Be-
triebsausgabenabzug ist u. a., dass die Aufwendungen „einzeln 
und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben“ aufgezeich-
net werden (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 7 Satz 1 
Einkommensteuergesetz/EStG). Dies gilt im Übrigen auch für Auf-
wendungen für den Kauf oder zur Herstellung eines Werbekalen-
ders mit Firmenlogo. Eine Buchung auf ein Konto für Werbedruck-
sachen, auf diesem auch noch andere Vorgänge verbucht werden, 
ist steuerschädlich. 

  Fazit
Sollen die Aufwendungen für den neuen Werbekalender 2024 
steuerlich absetzbar sein, dürfen die Aufwendungen pro Kalender 
bzw. Geschäftspartner nicht höher als € 35,00 sein. Die Anschaf-
fungs- oder Herstellkosten müssen getrennt aufgezeichnet werden. 
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Aufbewahrungsfristen 2023/2024 
Aufbewahrungsfristen 
Gewerbetreibende, bilanzierungspflichtige 
Unternehmer oder selbstständig Tätige müs-
sen u. a. Bücher, Bilanzen, Inventare, Jahres-
abschlüsse, Lageberichte, Buchungsbelege 
mindestens zehn Jahre aufbewahren. Emp-
fangene und abgesendete Handels- und 
Geschäftsbriefe sowie sonstige Unterlagen, 
soweit sie steuerlich von Bedeutung sind, 
müssen mindestens sechs Jahre aufbewahrt 
werden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt je-
weils mit dem Schluss des Kalenderjahres, 
in dem die letzte Eintragung im Buch ge-
macht worden ist oder der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden ist oder — bei Bilanzen- mit Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem der Jahresab-
schluss fest- bzw. aufgestellt wurde (§ 147 
Abs. 4 der Abgabenordnung). 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist zum 
31.12.2023
Zum Jahreswechsel können Handelsbücher, 
Inventare, Bilanzen und sämtliche Buchungs-
belege aus dem Jahr 2013 vernichtet wer-
den. Voraussetzung ist, dass in diesen Do-
kumenten der letzte Eintrag im Jahr 2013 er-
folgt ist. Handels- oder Geschäftsbriefe, die 
in 2017 empfangen oder abgesandt wur-
den sowie andere aufbewahrungspflichtige 
Unterlagen aus dem Jahr 2017 und früher 
können ebenfalls vernichtet werden. 

Ausnahme
Eine allgemeine Aufbewahrungspflicht be-
steht unabhängig vom Verstreichen der Auf-
bewahrungsfrist, wenn die Dokumente für 
die Besteuerung weiterhin von Bedeutung 
sind. Lieferscheine müssen nur dann aufbe-
wahrt werden, wenn sie einen Buchungsbe-
leg oder Rechnungsbestandteil darstellen.

Steuertarif 2024 
Einkommensteuer
Der Einkommensteuer-Grundfreibetrag 
steigt zum 1.1.2024 von € 10.908,00 auf 
€ 11.604,00 an. Für zusammenveranlagte 
Ehegatten beträgt der Grundfreibetrag 
2024 € 23.208,00. Die untere Zone mit 
einem ansteigenden Steuersatz von 14 % 
bis 23,97 % beginnt ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von € 11.605,00 bis  
€ 17.005,00. Die Progressionszone mit 
einem ansteigenden Steuersatz von 23,97 %  
bis 42 % beginnt ab einem zu versteuern-
den Einkommen von € 17.006,00 und 
endet bei € 66.760,00. Der Spitzensteu-
ersatz von 42 % in der sogenannten Pro-
portionalzone wird ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von € 66.761,00 fäl-
lig. Die Proportionalzone geht ab einem 
Einkommen von € 277.826,00 in die „Rei-
chensteuer“ mit einem Steuersatz von 45 %  
über. Für zusammenveranlagte Ehegatten 
gelten jeweils die doppelten Beträge.

Solidaritätszuschlag
Die Jahresfreigrenze steigt 2024 für Ein-
zelveranlagte auf € 18.130,00 (2023:  
€ 17.543,00) und für Zusammenveranlagte 
auf € 36.260,00 (2023: € 35.086,00). Das 
heißt, dass Einzelveranlagte bei einer Ein-

kommensteuer von bis zu € 18.130,00 
und zusammen veranlagte Ehepaare bis zu 
einer Einkommensteuer von € 36.260,00 
in 2024 keinen Solidaritätszuschlag mehr 
zahlen.

Sonderausgabenabzug 
Für Beiträge zu gesetzlichen Rentenversi-
cherungen oder zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse sowie zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen erhöht sich in 
2024 der als Sonderausgaben abzugsfä-
hige Höchstbeitrag in Verbindung mit der 
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
auf insgesamt rund € 27.565,00 (§ 10 Abs. 
3 Einkommensteuergesetz/EStG). Das ent-
spricht 24,7 % aus der Beitragsbemes-
sungsgrenze West für 2024 in Höhe von  
€ 111.600,00. 

Kinderfreibetrag
Der Kinderfreibetrag für jedes zu berück-
sichtigende Kind steigt 2024 von  
€ 3.012,00 auf € 3.192,00. Der Freibetrag 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf bleibt unverändert bei 
€ 1.464,00.

Verlustbescheini-
gung und  
Freistellungsauftrag 

Verlustbescheinigung
Verluste aus Kapitalanlagen kön-
nen mit Gewinnen aus anderen 
Kapitalanlagen ausgeglichen wer-
den. Ausnahmen gibt es bei Ver-
lusten aus Aktien. Diese dürfen 
nur mit Aktiengewinnen verrech-
net werden. Damit Verluste aus 
einem Depot mit den Gewinnen 
aus anderen Kapitalanlagen nach 
den gesetzlichen Regelungen 
verrechnet werden können, muss 
sich der Kapitalanleger die nicht 
ausgeglichenen Verluste von der 
depotführenden Bank bescheini-
gen lassen. Banken stellen solche 
Verlustbescheinigungen auf An-
trag aus. Ein solcher Antrag muss 
von Gesetzes wegen bis spätes-
tens 15. Dezember eines Jahres 
gestellt werden. 

Freistellungsaufträge prüfen/än-
dern
Kapitalanleger sollten außerdem 
zum Jahreswechsel bestehende 
Freistellungsaufträge anpassen. 
Der Sparer-Pauschbetrag beträgt 
für 2024 unverändert € 1.000,00 
(bei Zusammenveranlagung 
 € 2.000,00). Der Sparer-Pausch-
betrag kann und sollte bei Bedarf 
auf mehrere Banken/Depots ver-
teilt werden. Im Regelfall empfiehlt 
es sich, einen Freistellungsauftrag 
für ein bestehendes Investment-
fondsdepot zu erteilen, damit der 
zum Jahresanfang erhobene und 
zu versteuernde Vorwegabschlag 
für die Investmentfonds nicht zum 
Steuerabzug führt. In Summe dür-
fen die erteilten Freistellungsbe-
träge den Sparer-Pauschbetrag 
nicht überschreiten.
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Betriebsausgabenpauschalen 2023  
Betriebsausgabencheck 2023 
Berufskraftfahrer, selbstständige Schriftsteller und Journalisten 
oder Steuerpflichtige, die eine wissenschaftliche, künstlerische 
oder schriftstellerische Nebentätigkeit ausüben, sollten zum 
Jahresende ihre tatsächlichen in 2023 angefallenen Betriebs-
ausgaben mit diversen von der Finanzverwaltung gewährten 
Betriebsausgabenpauschalen vergleichen. In der Jahresein-
kommensteuererklärung sollte der jeweils höhere Betrag an-
gesetzt werden.

Höhere Betriebsausgabenpauschalen 2023
Die Finanzverwaltung hat die zulässigen Betriebsausgaben-
pauschalen in 2023 angehoben (vgl. BMF-Schreiben vom 
6.4.2023 V C 6 – S 2246/20/10002:001). Für die Gewinner-
mittlung 2023 können folgende Pauschalen angesetzt wer-
den: Hauptberuflich selbstständig tätige Schriftsteller und 
Journalisten können 30 % ihrer Betriebseinnahmen, höchs-
tens € 3.600,00 (bisher € 2.455,00), geltend machen. Ne-
benberuflich wissenschaftlich, künstlerisch oder schriftstelle-
risch Tätige können 25 % ihrer Betriebseinnahmen, höchstens  
€ 900,00, pauschal absetzen (bisher € 614,00). Bei mehreren 

Nebentätigkeiten kann der Höchstbetrag nur einmal geltend 
gemacht werden. 

Berufskraftfahrer
Berufskraftfahrer können seit 2020 einen Pauschbetrag von 
€ 8,00 je Kalendertag geltend machen, in dem sie eine Ver-
pflegungspauschale in Anspruch nehmen. Dies gilt sowohl für 
selbstständig Tätige als auch für angestellte Berufskraftfahrer 
(Letztere können die Pauschsätze als Werbungskosten gel-
tend machen). 

Kindertagespflege
Kindertagespflegepersonen können bei wöchentlichen Be-
treuungszeiten von mindestens 40 Stunden eine Betriebs-
ausgabenpauschale von € 400,00 je Kind und Woche (bis-
her € 300,00) geltend machen. Bei einer niedrigeren Wo-
chenarbeitszeit ist der Pauschalbetrag anteilig zu kürzen. Die 
Pauschale kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn 
die Betreuungsleistungen im Haushalt der Betreuungsperson 
oder in unentgeltlich zur Verfügung gestellten Räumlichkei-
ten stattfinden.  

Werbekalender 2024 
Werbekalender
Alljährlich zum Jahreswechsel geben Unternehmen Kalender mit 
Werbeaufdrucken als Weihnachtsgeschenk an ihre Kunden und 
Geschäftspartner. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Fra-
ge, wie die Anschaffungskosten für diese Kalender steuerlich zu 
behandeln sind. 

Rechtsprechung 
Das Finanzgericht/FG Baden-Württemberg (Urteil vom 12.04.2016, 
6 K 2005/11) stuft Werbekalender als Geschenke an Geschäfts-
partner ein. Dies gilt zumindest dann, wenn die Werbekalender 
an die Geschäftspartner individuell versandt werden. Werden die 
Kalender nicht an „individualisierbare Empfänger“ verteilt, liegt ein 
Streuwerbeartikel vor. 

Aufwendungen für Geschenke
Aufwendungen für Geschenke an Geschäftspartner können in 

2023 bis zu € 35,00 pro Empfänger und Wirtschaftsjahr als Be-
triebsausgabe abgezogen werden. Ab 2024 steigt die Betrags-
grenze voraussichtlich auf € 50,00. Voraussetzung für den Be-
triebsausgabenabzug ist u. a., dass die Aufwendungen „einzeln 
und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben“ aufgezeich-
net werden (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 7 Satz 1 
Einkommensteuergesetz/EStG). Dies gilt im Übrigen auch für Auf-
wendungen für den Kauf oder zur Herstellung eines Werbekalen-
ders mit Firmenlogo. Eine Buchung auf ein Konto für Werbedruck-
sachen, auf diesem auch noch andere Vorgänge verbucht werden, 
ist steuerschädlich. 

  Fazit
Sollen die Aufwendungen für den neuen Werbekalender 2024 
steuerlich absetzbar sein, dürfen die Aufwendungen pro Kalender 
bzw. Geschäftspartner nicht höher als € 35,00 sein. Die Anschaf-
fungs- oder Herstellkosten müssen getrennt aufgezeichnet werden. 
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Bürokratieabbau IV 
Eckpunktepapier 
Das Bundesjustizministerium hat ein Eck-
punktepapier zur Bürokratieentlastung ver-
öffentlicht. Zu den geplanten wesentlichen 
Änderungen gehören u. a. :
• Aufbewahrungsfristen: Die Aufbewah-

rungsfristen im Handels- und Steuer-
recht für Buchungsbelege sollen von 
zehn auf acht Jahre verkürzt werden.

• Schriftverkehr: Der Schriftverkehr in Pa-
pierform soll zur Ausnahme und die 
elektronische Form die Regelform wer-
den. Geplant sind entsprechende Än-
derungen im Bürgerlichen Gesetzbuch, 
die zahlreiche Schriftformerfordernisse 
soweit wie möglich aufheben sollen. 

• Arbeitsvertragsrecht: Im Bereich des 
Arbeitsvertragsrechts sind einschlägige 
Änderungen im Nachweisgesetz ge-
plant. Hier soll eine Regelung geschaf-
fen werden, wonach die Verpflichtung 
des Arbeitgebers, einen Nachweis der 
wesentlichen Vertragsbedingungen zu 

erteilen, entfällt, wenn und soweit ein 
Arbeitsvertrag in elektronischer Form 
geschlossen wurde. Außerdem soll das 
Arbeitszeitgesetz und das Jugendar-
beitsschutzgesetz dahingehend ange-
passt werden, dass die jeweiligen Aus-
hangpflichten durch den Arbeitgeber 
auch erfüllt werden, wenn dieser die 
geforderten Informationen elektronisch 
zur Verfügung stellt.

Entlastungsvolumen, 
Bürokratiekostenindex
Nach Angaben der Verfasser des Eckpunk-
tepapiers soll das Volumen der Entlastungen 
nach vorläufigen Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes voraussichtlich mindes-
tens € 2,3 Milliarden betragen. Der vom Sta-
tistischen Bundesamt errechnete Bürokratie-
kostenindex, der die Belastungen der Unter-
nehmen aus Informationspflichten sichtbar 
macht, soll auf den niedrigsten Stand seit 
seiner Erhebung sinken. 

Abschreibungen 2023/2024
Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Als geringwertige Wirtschaftsgüter gelten 
im Rahmen der Gewinneinkünfte (Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb, selbstständiger Tätigkeit) bewegliche, 
abnutzbare und selbstständig nutzbare 
Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskos-
ten nicht mehr als € 800,00 netto betra-
gen (§ 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz/
EStG). Geringwertige Wirtschaftsgüter kön-
nen sofort oder wahlweise über die Nut-
zungsdauer verteilt abgeschrieben wer-
den. Die Betragsgrenze für die Sofortab-
schreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
soll ab 2024 von € 800,00 auf € 1.000,00 
angehoben werden. Die Betragsgrenze 
für Sammelposten soll von € 1.000,00 auf  
€ 5.000,00 erhöht und die Auflösungs-
dauer von fünf auf drei Jahre verkürzt wer-
den.

Degressive Abschreibung
Bei der degressiven Abschreibung bemisst 
sich der jährliche Abschreibungsbetrag 
nach dem Restwert und der Restnutzungs-
dauer. Unternehmer können eine degres-
sive AfA bis zum 2,5-fachen der linearen 
Abschreibung, maximal 25 % pro Jahr, 

in Anspruch nehmen. Die Bundesregie-
rung plant zur Stimulierung der Wirtschaft 
die Wiederzulassung der degressiven 
Abschreibung für nach dem 30.9.2023 
und vor dem 1.1.2025 angeschaffte Wirt-
schaftsgüter (§ 7 Abs. 2 EStG-E).

Wohnimmobilien 
Mit dem Wachstumschancengesetz soll ein 
befristetes degressives Abschreibungs-
recht für Wohngebäude eingeführt wer-
den (§ 7 Abs. 5a EStG-E in der Fassung des 
Gesetzentwurfs). Das Abschreibungsrecht 
ist auf sechs Jahre befristet. Der AfA-Satz 
soll 6 % vom jeweiligen Buchwert/Rest-
wert betragen. Die Abschreibung ist pro 
rata temporis (zeitanteilig) durchzuführen. 
Voraussetzung ist, dass eine Baubeginns-
anzeige oder der Kauf der Immobilie nach 
dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 
erfolgt. Maßgeblich ist das jeweilige Datum 
der Baubeginnsanzeige bei Neubau-
ten bzw. beim Kauf von Neubauten das 
Datum des Vertragsabschlusses. Beim Kauf 
eines Wohngebäudes ist die degressive 
Abschreibung auf Neuobjekte beschränkt, 
die noch im Kalenderjahr der Fertigstellung 
der Immobilie erworben wurden. 

Sozialversiche-
rungs-Rechen- 
größen 2024 
Beitragsbemessungs- und 
Versicherungspflichtgrenzen 
2024
Das Bundeskabinett hat am 
11.10.2023 die Sozialver-
s i c h e r u n g s r e c h e n g r ö ß e n -
verordnung 2024 beschlos-
sen. Die Verordnung legt die 
Bei t ragsbemessungs-  und 
Versicherungspflichtgrenzen in 
der gesetzlichen Sozialversi-
cherung für das neue Jahr fest. 
Berechnungsgrundlage ist die 
Veränderung der Bruttolöhne 
und -gehälter der Arbeitneh-
mer im vorangegangenen Jahr 
2022. Die Rechengrößen wer-
den nach einer festen Formel 
an die Lohnentwicklung ange-
passt. Nachdem die Lohnstei-
gerungen 2022 besonders 
hoch waren, steigen auch die 
Beitragsbemessungs- und Ver-
sicherungspflichtgrenzen deut-
lich an.

Renten- und 
Arbeitslosenversicherung
Die monatliche Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemei-
nen Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (West) für 2024 
beträgt € 7.550,00/Monat bzw. 
€ 90.600,00/Jahr. Die Beitrags-
bemessungsgrenze Ost wird 
auf € 7.450,00/Monat bzw.  
€ 89.400,00/Jahr angehoben. 

Gesetzliche 
Krankenversicherung
Die bundeseinheitlich gelten-
de Versicherungspflichtgren-
ze für die gesetzliche Kran-
kenversicherung beträgt für 
2024 € 69.300,00/Jahr bzw.  
€ 5.775,00 monatlich. Die 
eben fa l l s  bundese inhe i t -
lich geltende Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
2024 wird auf € 62.100,00/
Jahr bzw. € 5.175,00 monat-
lich festgelegt.
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Welche Forderungen zum Jahreswechsel verjähren 
Regelmäßige Verjährungsfrist
Die regelmäßige Verjährungsfrist, unter die im Regelfall alle 
Forderungen aus Kauf- und Werkverträgen fallen, beträgt 
drei Jahre (§ 195 Bürgerliches Gesetzbuch-BGB). Die Ver-
jährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist. Der Anspruch ist entstanden, wenn 
die Leistungen vollständig erbracht worden sind. Auf das Da-
tum der Rechnungsstellung kommt es nicht an. 

Forderungen aus 2020 sichern
Zum Jahreswechsel verjähren Forderungen aus dem Jahr 

2020. Die Versendung von Mahnungen zum Jahreswechsel 
ändern an der Verjährung nichts. Verhindert werden kann 
der Verjährungsablauf nur durch den Antrag auf ein gericht-
liches Mahnverfahren, sofern der Antrag vollständig und der 
Mahnbescheid noch bis 31.12.2023 dem Schuldner zuge-
stellt wird (§ 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Leistet der Schuldner vor 
Jahresende wenigstens eine Ratenzahlung, wird die Verjäh-
rungsfrist unterbrochen und beginnt ab dem Tag der Zahlung 
erneut für drei Jahre zu laufen (Neubeginn der Verjährung  
§ 212 Abs. 1 BGB). 

Private Vermögensverwaltung oder  
Gewerbebetrieb 
Differenzierung
Die Differenzierung zwischen einer privaten Vermögensver-
waltung und einem Gewerbebetrieb erfolgt in der Rechtspre-
chung nach dem Gesamtbild der Verhältnisse und der allge-
meinen Verkehrsanschauung (so z. B. Bundesfinanzhof/BFH 
im Urteil vom 25.7.2001, X R 55/97, BStBl II 2001, 809). Der 
Große Senat hat in dem Beschluss vom 10.12.2001 (GrS 
1/98, BStBl II 2002, 291) eine gewerbliche Tätigkeit dann an-
genommen, wenn die Ausnutzung substanzieller Vermögens-
werte durch Umschichtung gegenüber der Nutzung der Ver-
mögenswerte im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhalten-
den Substanzwerten entscheidend in den Vordergrund tritt. 

Ansicht der Finanzverwaltung 
Die Finanzverwaltung sieht im Handel von Wertpapieren 
grundsätzlich keinen Gewerbebetrieb, auch wenn der fort-
gesetzte An- und Verkauf von Wertpapieren einen erheb-
lichen Umfang annimmt und sich über einen längeren Zeit-
raum erstreckt, „solange er sich in den gewöhnlichen For-
men, wie sie bei Privatleuten die Regel bilden, abspielt“ (H 
15.7. Abs. 9 Einkommensteuerrichtlinien/EStR). Weiter führt 
die Finanzverwaltung in H 15.7. aus, dass der Rahmen einer 
privaten Vermögensverwaltung unabhängig vom Umfang der 

Beteiligung überschritten wird, wenn die Wertpapiere nicht 
nur auf eigene Rechnung, sondern untrennbar damit verbun-
den in erheblichem Umfang auch für fremde Rechnung er-
worben und wieder veräußert werden.

Besonderheiten bei Goldkäufen
Der BFH hat im Urteil vom 19.1.2017 IV R 50/14 entschie-
den, dass ein kurzfristiger und häufiger Umschlag des Gold-
bestands sowie der Einsatz von Fremdkapital Indizien für 
eine gewerbliche Tätigkeit sein können. Außerdem hält der 
BFH die Grundsätze des Wertpapierhandels auf den Handel 
mit physischem Gold für nicht übertragbar. Das genannte Ur-
teil verwendet die Finanzverwaltung gerne zur Unterstellung 
einer Gewerblichkeit bei Goldgeschäften größeren Umfangs. 
Eine Übertragbarkeit der Entscheidungsgründe aus dem o. g.  
Urteil auf An- und Verkäufe physischen Goldes durch Ein-
zelpersonen bzw. Privatanleger dürfte allerdings schon da-
ran scheitern, dass das Urteil im Zusammenhang mit Gold-
transaktionen einer ausländischen Personengesellschaft er-
gangen ist, welche einer inländischen Personengesellschaft 
gleichgestellt war. Personengesellschaften erzielen originäre 
gewerbliche Einkünfte (§ 15 Abs. 3 EStG). 
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Bürokratieabbau IV 
Eckpunktepapier 
Das Bundesjustizministerium hat ein Eck-
punktepapier zur Bürokratieentlastung ver-
öffentlicht. Zu den geplanten wesentlichen 
Änderungen gehören u. a. :
• Aufbewahrungsfristen: Die Aufbewah-

rungsfristen im Handels- und Steuer-
recht für Buchungsbelege sollen von 
zehn auf acht Jahre verkürzt werden.

• Schriftverkehr: Der Schriftverkehr in Pa-
pierform soll zur Ausnahme und die 
elektronische Form die Regelform wer-
den. Geplant sind entsprechende Än-
derungen im Bürgerlichen Gesetzbuch, 
die zahlreiche Schriftformerfordernisse 
soweit wie möglich aufheben sollen. 

• Arbeitsvertragsrecht: Im Bereich des 
Arbeitsvertragsrechts sind einschlägige 
Änderungen im Nachweisgesetz ge-
plant. Hier soll eine Regelung geschaf-
fen werden, wonach die Verpflichtung 
des Arbeitgebers, einen Nachweis der 
wesentlichen Vertragsbedingungen zu 

erteilen, entfällt, wenn und soweit ein 
Arbeitsvertrag in elektronischer Form 
geschlossen wurde. Außerdem soll das 
Arbeitszeitgesetz und das Jugendar-
beitsschutzgesetz dahingehend ange-
passt werden, dass die jeweiligen Aus-
hangpflichten durch den Arbeitgeber 
auch erfüllt werden, wenn dieser die 
geforderten Informationen elektronisch 
zur Verfügung stellt.

Entlastungsvolumen, 
Bürokratiekostenindex
Nach Angaben der Verfasser des Eckpunk-
tepapiers soll das Volumen der Entlastungen 
nach vorläufigen Berechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes voraussichtlich mindes-
tens € 2,3 Milliarden betragen. Der vom Sta-
tistischen Bundesamt errechnete Bürokratie-
kostenindex, der die Belastungen der Unter-
nehmen aus Informationspflichten sichtbar 
macht, soll auf den niedrigsten Stand seit 
seiner Erhebung sinken. 
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Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskos-
ten nicht mehr als € 800,00 netto betra-
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EStG). Geringwertige Wirtschaftsgüter kön-
nen sofort oder wahlweise über die Nut-
zungsdauer verteilt abgeschrieben wer-
den. Die Betragsgrenze für die Sofortab-
schreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
soll ab 2024 von € 800,00 auf € 1.000,00 
angehoben werden. Die Betragsgrenze 
für Sammelposten soll von € 1.000,00 auf  
€ 5.000,00 erhöht und die Auflösungs-
dauer von fünf auf drei Jahre verkürzt wer-
den.

Degressive Abschreibung
Bei der degressiven Abschreibung bemisst 
sich der jährliche Abschreibungsbetrag 
nach dem Restwert und der Restnutzungs-
dauer. Unternehmer können eine degres-
sive AfA bis zum 2,5-fachen der linearen 
Abschreibung, maximal 25 % pro Jahr, 

in Anspruch nehmen. Die Bundesregie-
rung plant zur Stimulierung der Wirtschaft 
die Wiederzulassung der degressiven 
Abschreibung für nach dem 30.9.2023 
und vor dem 1.1.2025 angeschaffte Wirt-
schaftsgüter (§ 7 Abs. 2 EStG-E).

Wohnimmobilien 
Mit dem Wachstumschancengesetz soll ein 
befristetes degressives Abschreibungs-
recht für Wohngebäude eingeführt wer-
den (§ 7 Abs. 5a EStG-E in der Fassung des 
Gesetzentwurfs). Das Abschreibungsrecht 
ist auf sechs Jahre befristet. Der AfA-Satz 
soll 6 % vom jeweiligen Buchwert/Rest-
wert betragen. Die Abschreibung ist pro 
rata temporis (zeitanteilig) durchzuführen. 
Voraussetzung ist, dass eine Baubeginns-
anzeige oder der Kauf der Immobilie nach 
dem 30.9.2023 und vor dem 1.10.2029 
erfolgt. Maßgeblich ist das jeweilige Datum 
der Baubeginnsanzeige bei Neubau-
ten bzw. beim Kauf von Neubauten das 
Datum des Vertragsabschlusses. Beim Kauf 
eines Wohngebäudes ist die degressive 
Abschreibung auf Neuobjekte beschränkt, 
die noch im Kalenderjahr der Fertigstellung 
der Immobilie erworben wurden. 
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2024
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Berechnungsgrundlage ist die 
Veränderung der Bruttolöhne 
und -gehälter der Arbeitneh-
mer im vorangegangenen Jahr 
2022. Die Rechengrößen wer-
den nach einer festen Formel 
an die Lohnentwicklung ange-
passt. Nachdem die Lohnstei-
gerungen 2022 besonders 
hoch waren, steigen auch die 
Beitragsbemessungs- und Ver-
sicherungspflichtgrenzen deut-
lich an.

Renten- und 
Arbeitslosenversicherung
Die monatliche Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemei-
nen Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (West) für 2024 
beträgt € 7.550,00/Monat bzw. 
€ 90.600,00/Jahr. Die Beitrags-
bemessungsgrenze Ost wird 
auf € 7.450,00/Monat bzw.  
€ 89.400,00/Jahr angehoben. 

Gesetzliche 
Krankenversicherung
Die bundeseinheitlich gelten-
de Versicherungspflichtgren-
ze für die gesetzliche Kran-
kenversicherung beträgt für 
2024 € 69.300,00/Jahr bzw.  
€ 5.775,00 monatlich. Die 
eben fa l l s  bundese inhe i t -
lich geltende Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
2024 wird auf € 62.100,00/
Jahr bzw. € 5.175,00 monat-
lich festgelegt.
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werte durch Umschichtung gegenüber der Nutzung der Ver-
mögenswerte im Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhalten-
den Substanzwerten entscheidend in den Vordergrund tritt. 

Ansicht der Finanzverwaltung 
Die Finanzverwaltung sieht im Handel von Wertpapieren 
grundsätzlich keinen Gewerbebetrieb, auch wenn der fort-
gesetzte An- und Verkauf von Wertpapieren einen erheb-
lichen Umfang annimmt und sich über einen längeren Zeit-
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nur auf eigene Rechnung, sondern untrennbar damit verbun-
den in erheblichem Umfang auch für fremde Rechnung er-
worben und wieder veräußert werden.
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einer Gewerblichkeit bei Goldgeschäften größeren Umfangs. 
Eine Übertragbarkeit der Entscheidungsgründe aus dem o. g.  
Urteil auf An- und Verkäufe physischen Goldes durch Ein-
zelpersonen bzw. Privatanleger dürfte allerdings schon da-
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gangen ist, welche einer inländischen Personengesellschaft 
gleichgestellt war. Personengesellschaften erzielen originäre 
gewerbliche Einkünfte (§ 15 Abs. 3 EStG). 
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Sachbezugswerte 2024  
Sozialversicherungsentgeltverordnung
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales/BMAS hat die vorläufigen 
Sachbezugswerte für 2024 festgelegt. 
Der monatliche Sachbezugswert für 
verbilligte oder unentgeltliche Mahl-
zeiten beträgt ab 1.1.2024 € 313,00. 
Daraus folgend sind für ein Frühstück 
kalendertäglich € 2,17 und für ein Mit-
tag- oder Abendessen kalendertäg-
lich € 4,13 anzusetzen (kalendertäg-

licher Gesamtwert für Verpflegung =  
€ 10,43).

Unterkunft 
Für freie oder verbilligte Unterkunft an 
Arbeitnehmer beträgt der Sachbezugs-
wert ab dem 1.1.2024 € 278,00 (= ka-
lendertäglich € 9,27). Die vorgenann-
ten Sachbezugswerte unterliegen so-
wohl der Steuer- als auch der Beitrags-
pflicht in der Sozialversicherung.  

Vorsteuerabzug bei  
Betriebsveranstaltungen  
Umsatzsteuer 
Für den Vorsteuerabzug aus Aufwen-
dungen eines Unternehmers im Zusam-
menhang mit einer Betriebsveranstal-
tung kommt es in erster Linie auf den 
Zweck der Veranstaltung an. Lässt sich 
aus dem Zweck der Veranstaltung kein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Eingangs- und Ausgangsumsatz des 
Unternehmers darstellen, liegt bei den 
Aufwendungen im Regelfall eine unent-
geltliche Entnahme vor. Für Entnahmen 
besteht keine Vorsteuerabzugsberech-
tigung (§ 3 Abs. 9a Umsatzsteuergesetz/ 
UStG).

Aufmerksamkeiten
Eine Entnahmebesteuerung kann nur 
dann unterbleiben, wenn es sich bei 
den Aufwendungen um Aufmerksam-
keiten handelt (§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG). 
Aufmerksamkeiten liegen ohne wei-
tere Prüfung dann vor, wenn die Auf-
wendungen € 110,00 pro Arbeitneh-
mer/Teilnehmer und Betriebsveranstal-
tung bei maximal zwei Veranstaltun-
gen im Kalenderjahr nicht überschrei-
ten (Betrag inklusive Umsatzsteuer 
vgl. im Einzelnen Abschn. 1.8 Abs. 4  

Nr. 6 Umsatzsteuer-Anwendungserlass). 
Zwar gelten auch im Umsatzsteuerrecht 
die lohnsteuerrechtlichen Beurteilun-
gen entsprechend. Im Gegensatz zur 
einkommensteuerlichen Regelung han-
delt es sich bei der 110,00-€-Grenze 
bei der Umsatzsteuer um eine Frei-
grenze, nicht um einen Freibetrag. Das 
bedeutet, dass bei Überschreiten die-
ser Freigrenze die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung ganz und nicht nur teilweise 
entfällt.  

BFH-Entscheidung
Der Bundesfinanzhof/BFH hat in einer 
aktuellen Entscheidung die Vorsteuer-
abzugsberechtigung eines Unterneh-
mers für Aufwendungen anlässlich eines 
„Kochevents“ verneint. Derartige „Team-
building-Events“ sind nach Auffassung 
des BFH allgemein dafür bekannt, dass 
sie die Leistungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Mitarbeiter verbessern. Der 
Senat hielt auch erneut daran fest, 
dass es sich bei der 110,00-€-Grenze 
um eine Freigrenze handelt. Da diese 
überschritten war, war der gesamte Vor-
steuerabzug zu versagen (Urteil vom 
10.5.2023 V R 16/21).

Umzug ins  
Homeoffice  

Umzugskosten 
Beruflich veranlasste Umzugs-
kosten sind im Regelfall als Wer-
bungskosten abziehbar. Wer-
den Umzugskosten bis maxi-
mal in Höhe der nach dem Bun-
desumzugskostengesetz gel-
tenden Pauschalen geltend 
gemacht, prüft die Finanzver-
waltung nicht, ob es sich hier-
bei um Werbungskosten handelt  
(R 9.9 Lohnsteuer-Richtlinien). 
Bei nachgewiesenen höheren 
Beträgen rechnet die Finanzver-
waltung im Regelfall einen Anteil 
für nicht abziehbare Kosten der 
privaten Lebensführung heraus. 

Homeoffice
Das Finanzgericht/FG Hamburg 
hat in einem Fall Umzugskosten 
eines Ehepaars als Werbungs-
kosten anerkannt. Die Ehegat-
ten sind in eine größere Woh-
nung umgezogen, um für jeden 
von ihnen ein separates Arbeits-
zimmer fürs Homeoffice einrich-
ten zu können. Der Fahrtweg zur 
Arbeitsstätte hat sich für beide 
durch den Umzug aber nicht ver-
kürzt, weswegen das Finanzamt 
die Umzugskosten nicht aner-
kannte. Das FG sah jedoch nach 
den Gesamtumständen einen 
beruflich veranlassten Umzug 
zum Zweck der Einrichtung der 
Arbeitszimmer für beide Ehegat-
ten als gegeben. Die Einrichtung 
der Arbeitszimmer führte nach 
Auffassung des FG zu einer we-
sentlichen Erleichterung der Ar-
beitsbedingungen. 

Revisionsverfahren
Das FG-Urteil ist nicht rechtskräf-
tig. Der Bundesfinanzhof/BFH 
wird in dem anhängigen Verfah-
ren unter dem Az. VI R 3/23 ab-
schließend entscheiden. 
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Zusätzliche Altersvorsorgeaufwendungen 
Altersvorsorgeaufwendungen 
Wer zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 
zu einer Betriebsrente eine private Altersvorsorge aufbau-
en möchte, kann einerseits die Beiträge als Sonderausgabe 
von der Einkommensteuer abziehen und erhält andererseits 
auch noch Prämien. Im Wesentlichen stehen dabei folgende 
Produkte im Vordergrund:

Riester-Rente
Unter einer Riester-Rente wird ein privates Altersvorsorge-
sparen mittels bestimmter Kapitalmarktprodukte verstanden. 
Die Beitragsleistungen werden hierbei zweifach steuerlich 
gefördert. Sie unterliegen einem besonderen Sonderausga-
benabzug bis zur Höhe von € 2.100,00 (§ 10a Einkommen-
steuergesetz/EStG) und außerdem werden auf die Sparbei-
träge progressionsunabhängige Altersvorsorgezulagen ge-
währt (§§ 79ff. EStG). Derzeit können Riester-Renten in Form 
privater Rentenversicherungen oder besonders zertifizierter 
Altersvorsorgesparpläne realisiert werden. Anspruch auf die 
staatliche Altersvorsorgezulage haben alle gesetzlich ren-
tenversicherten Arbeitnehmer und alle Beamten, außerdem 
Soldaten und Zivildienstleistende, Eltern im Erziehungsur-
laub, freiwillig gesetzlich Rentenversicherte und Arbeitslose. 
Selbstständige, die nicht in der gesetzlichen Rente pflichtver-
sichert sind, erhalten keine Riester-Förderung. Um die Maxi-
malförderung zu bekommen, reicht derzeit eine Sparleistung 
von 4 % des Bruttogehalts (§ 86 EStG). Die Grundzulage be-
trägt derzeit € 175,00. Die Kinderzulage beträgt abhängig 
vom Geburtsjahr zwischen € 185,00 und € 300,00 im Jahr. 
Die Auszahlleistung unterliegt als sonstige Einkünfte der Ein-
kommensteuerpflicht.

Rürup-Rente
Die sogenannte Rürup-Rente als weiteres steuerlich moti-
viertes Vorsorgeprodukt entspricht in ihren Leistungsmerk-
malen der gesetzlichen Rente, ist allerdings kapitalgedeckt. 
Im Unterschied zur klassischen Rentenversicherung siehe 
oben oder zur Riester-Rente gibt es bei der Rürup-Rente kein 
Kapitalwahlrecht. Ein Rürup-Rentenvertrag darf nur die Zah-
lung einer monatlichen lebenslangen Leibrente vorsehen. 
Leistungen aus Rürup-Rentenverträgen unterliegen als sons-
tige Einkünfte der Einkommensteuerpflicht (nachrangige Be-
steuerung).

Steuersatzhebel
Mit Riester-/Rürup-Renten profitieren Steuerpflichtige von ei-
nem zusätzlichen Steuersatzhebel. Sie machen die Beitrags-
zahlungen als Sonderausgaben während des Berufslebens 
geltend, in dem im Regelfall ein höherer persönlicher Steu-
ersatz zur Anwendung kommt. Die Leistungen sind im Ren-
tenalter zu einem im Regelfall niedrigeren Steuersatz zu ver-
steuern. 

Stellplatzkosten für die Zweitwohnung 
Beruflich bedingte Zweitwohnung 
Aufwendungen für eine beruflich bedingte Zweitwohnung 
können im Rahmen einer „doppelten Haushaltsführung“ 
ganz oder teilweise als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. Bis zu maximal € 1.000,00 im Monat können die 
Unterkunftskosten (Mieten, Nebenkosten usw.) geltend ge-
macht werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Einkommensteuer-
gesetz/EStG). Die übrigen Mehraufwendungen wie Möblie-
rungskosten oder Haushaltsaufwendungen usw. können un-
begrenzt in Höhe der tatsächlichen Kosten als Werbungs-
kosten berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Kfz-Stell-
platzkosten, wie das Niedersächsische Finanzgericht ent-
schieden hat.

  FG-Urteil 
Das Niedersächsische Finanzgericht wendete sich mit sei-
nem Urteil gegen die Auffassung der Finanzverwaltung und 
ließ Stellplatzkosten für einen Pkw nahe der Zweitwohnung 

zum Werbungskostenabzug zu. Stellplatzkosten werden 
nach Auffassung des Gerichts nicht unmittelbar durch die 
Nutzung der Zweitwohnung verursacht. Die Kosten eröff-
nen vielmehr eine vom reinen Gebrauchswert der Wohnung 
zu trennende Möglichkeit, den Pkw abzustellen (Urteil vom 
16.3.2023, 10 K 202/22). Nach Auffassung des Gerichts und 
entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung zählen Kosten 
für einen Kfz-Stellplatz somit nicht zu den Unterkunftskosten. 

Revision anhängig
Gegen dieses Urteil ist ein Revisionsverfahren vor dem Bun-
desfinanzhof/BFH anhängig (Az. VI R 4/23). Es bleibt abzu-
warten, wie der BFH diesmal entscheidet. In einer früheren 
Entscheidung (Urteil vom 13.11.2012, VI R 50/11) rechne-
te der BFH Stellplatz- und Garagenkosten im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung den sonstigen Mehraufwen-
dungen zu. 
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Sachbezugswerte 2024  
Sozialversicherungsentgeltverordnung
Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales/BMAS hat die vorläufigen 
Sachbezugswerte für 2024 festgelegt. 
Der monatliche Sachbezugswert für 
verbilligte oder unentgeltliche Mahl-
zeiten beträgt ab 1.1.2024 € 313,00. 
Daraus folgend sind für ein Frühstück 
kalendertäglich € 2,17 und für ein Mit-
tag- oder Abendessen kalendertäg-
lich € 4,13 anzusetzen (kalendertäg-

licher Gesamtwert für Verpflegung =  
€ 10,43).

Unterkunft 
Für freie oder verbilligte Unterkunft an 
Arbeitnehmer beträgt der Sachbezugs-
wert ab dem 1.1.2024 € 278,00 (= ka-
lendertäglich € 9,27). Die vorgenann-
ten Sachbezugswerte unterliegen so-
wohl der Steuer- als auch der Beitrags-
pflicht in der Sozialversicherung.  

Vorsteuerabzug bei  
Betriebsveranstaltungen  
Umsatzsteuer 
Für den Vorsteuerabzug aus Aufwen-
dungen eines Unternehmers im Zusam-
menhang mit einer Betriebsveranstal-
tung kommt es in erster Linie auf den 
Zweck der Veranstaltung an. Lässt sich 
aus dem Zweck der Veranstaltung kein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Eingangs- und Ausgangsumsatz des 
Unternehmers darstellen, liegt bei den 
Aufwendungen im Regelfall eine unent-
geltliche Entnahme vor. Für Entnahmen 
besteht keine Vorsteuerabzugsberech-
tigung (§ 3 Abs. 9a Umsatzsteuergesetz/ 
UStG).

Aufmerksamkeiten
Eine Entnahmebesteuerung kann nur 
dann unterbleiben, wenn es sich bei 
den Aufwendungen um Aufmerksam-
keiten handelt (§ 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG). 
Aufmerksamkeiten liegen ohne wei-
tere Prüfung dann vor, wenn die Auf-
wendungen € 110,00 pro Arbeitneh-
mer/Teilnehmer und Betriebsveranstal-
tung bei maximal zwei Veranstaltun-
gen im Kalenderjahr nicht überschrei-
ten (Betrag inklusive Umsatzsteuer 
vgl. im Einzelnen Abschn. 1.8 Abs. 4  

Nr. 6 Umsatzsteuer-Anwendungserlass). 
Zwar gelten auch im Umsatzsteuerrecht 
die lohnsteuerrechtlichen Beurteilun-
gen entsprechend. Im Gegensatz zur 
einkommensteuerlichen Regelung han-
delt es sich bei der 110,00-€-Grenze 
bei der Umsatzsteuer um eine Frei-
grenze, nicht um einen Freibetrag. Das 
bedeutet, dass bei Überschreiten die-
ser Freigrenze die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung ganz und nicht nur teilweise 
entfällt.  

BFH-Entscheidung
Der Bundesfinanzhof/BFH hat in einer 
aktuellen Entscheidung die Vorsteuer-
abzugsberechtigung eines Unterneh-
mers für Aufwendungen anlässlich eines 
„Kochevents“ verneint. Derartige „Team-
building-Events“ sind nach Auffassung 
des BFH allgemein dafür bekannt, dass 
sie die Leistungsfähigkeit und -bereit-
schaft der Mitarbeiter verbessern. Der 
Senat hielt auch erneut daran fest, 
dass es sich bei der 110,00-€-Grenze 
um eine Freigrenze handelt. Da diese 
überschritten war, war der gesamte Vor-
steuerabzug zu versagen (Urteil vom 
10.5.2023 V R 16/21).

Umzug ins  
Homeoffice  

Umzugskosten 
Beruflich veranlasste Umzugs-
kosten sind im Regelfall als Wer-
bungskosten abziehbar. Wer-
den Umzugskosten bis maxi-
mal in Höhe der nach dem Bun-
desumzugskostengesetz gel-
tenden Pauschalen geltend 
gemacht, prüft die Finanzver-
waltung nicht, ob es sich hier-
bei um Werbungskosten handelt  
(R 9.9 Lohnsteuer-Richtlinien). 
Bei nachgewiesenen höheren 
Beträgen rechnet die Finanzver-
waltung im Regelfall einen Anteil 
für nicht abziehbare Kosten der 
privaten Lebensführung heraus. 

Homeoffice
Das Finanzgericht/FG Hamburg 
hat in einem Fall Umzugskosten 
eines Ehepaars als Werbungs-
kosten anerkannt. Die Ehegat-
ten sind in eine größere Woh-
nung umgezogen, um für jeden 
von ihnen ein separates Arbeits-
zimmer fürs Homeoffice einrich-
ten zu können. Der Fahrtweg zur 
Arbeitsstätte hat sich für beide 
durch den Umzug aber nicht ver-
kürzt, weswegen das Finanzamt 
die Umzugskosten nicht aner-
kannte. Das FG sah jedoch nach 
den Gesamtumständen einen 
beruflich veranlassten Umzug 
zum Zweck der Einrichtung der 
Arbeitszimmer für beide Ehegat-
ten als gegeben. Die Einrichtung 
der Arbeitszimmer führte nach 
Auffassung des FG zu einer we-
sentlichen Erleichterung der Ar-
beitsbedingungen. 

Revisionsverfahren
Das FG-Urteil ist nicht rechtskräf-
tig. Der Bundesfinanzhof/BFH 
wird in dem anhängigen Verfah-
ren unter dem Az. VI R 3/23 ab-
schließend entscheiden. 
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Zusätzliche Altersvorsorgeaufwendungen 
Altersvorsorgeaufwendungen 
Wer zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 
zu einer Betriebsrente eine private Altersvorsorge aufbau-
en möchte, kann einerseits die Beiträge als Sonderausgabe 
von der Einkommensteuer abziehen und erhält andererseits 
auch noch Prämien. Im Wesentlichen stehen dabei folgende 
Produkte im Vordergrund:

Riester-Rente
Unter einer Riester-Rente wird ein privates Altersvorsorge-
sparen mittels bestimmter Kapitalmarktprodukte verstanden. 
Die Beitragsleistungen werden hierbei zweifach steuerlich 
gefördert. Sie unterliegen einem besonderen Sonderausga-
benabzug bis zur Höhe von € 2.100,00 (§ 10a Einkommen-
steuergesetz/EStG) und außerdem werden auf die Sparbei-
träge progressionsunabhängige Altersvorsorgezulagen ge-
währt (§§ 79ff. EStG). Derzeit können Riester-Renten in Form 
privater Rentenversicherungen oder besonders zertifizierter 
Altersvorsorgesparpläne realisiert werden. Anspruch auf die 
staatliche Altersvorsorgezulage haben alle gesetzlich ren-
tenversicherten Arbeitnehmer und alle Beamten, außerdem 
Soldaten und Zivildienstleistende, Eltern im Erziehungsur-
laub, freiwillig gesetzlich Rentenversicherte und Arbeitslose. 
Selbstständige, die nicht in der gesetzlichen Rente pflichtver-
sichert sind, erhalten keine Riester-Förderung. Um die Maxi-
malförderung zu bekommen, reicht derzeit eine Sparleistung 
von 4 % des Bruttogehalts (§ 86 EStG). Die Grundzulage be-
trägt derzeit € 175,00. Die Kinderzulage beträgt abhängig 
vom Geburtsjahr zwischen € 185,00 und € 300,00 im Jahr. 
Die Auszahlleistung unterliegt als sonstige Einkünfte der Ein-
kommensteuerpflicht.

Rürup-Rente
Die sogenannte Rürup-Rente als weiteres steuerlich moti-
viertes Vorsorgeprodukt entspricht in ihren Leistungsmerk-
malen der gesetzlichen Rente, ist allerdings kapitalgedeckt. 
Im Unterschied zur klassischen Rentenversicherung siehe 
oben oder zur Riester-Rente gibt es bei der Rürup-Rente kein 
Kapitalwahlrecht. Ein Rürup-Rentenvertrag darf nur die Zah-
lung einer monatlichen lebenslangen Leibrente vorsehen. 
Leistungen aus Rürup-Rentenverträgen unterliegen als sons-
tige Einkünfte der Einkommensteuerpflicht (nachrangige Be-
steuerung).

Steuersatzhebel
Mit Riester-/Rürup-Renten profitieren Steuerpflichtige von ei-
nem zusätzlichen Steuersatzhebel. Sie machen die Beitrags-
zahlungen als Sonderausgaben während des Berufslebens 
geltend, in dem im Regelfall ein höherer persönlicher Steu-
ersatz zur Anwendung kommt. Die Leistungen sind im Ren-
tenalter zu einem im Regelfall niedrigeren Steuersatz zu ver-
steuern. 

Stellplatzkosten für die Zweitwohnung 
Beruflich bedingte Zweitwohnung 
Aufwendungen für eine beruflich bedingte Zweitwohnung 
können im Rahmen einer „doppelten Haushaltsführung“ 
ganz oder teilweise als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. Bis zu maximal € 1.000,00 im Monat können die 
Unterkunftskosten (Mieten, Nebenkosten usw.) geltend ge-
macht werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Einkommensteuer-
gesetz/EStG). Die übrigen Mehraufwendungen wie Möblie-
rungskosten oder Haushaltsaufwendungen usw. können un-
begrenzt in Höhe der tatsächlichen Kosten als Werbungs-
kosten berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Kfz-Stell-
platzkosten, wie das Niedersächsische Finanzgericht ent-
schieden hat.

  FG-Urteil 
Das Niedersächsische Finanzgericht wendete sich mit sei-
nem Urteil gegen die Auffassung der Finanzverwaltung und 
ließ Stellplatzkosten für einen Pkw nahe der Zweitwohnung 

zum Werbungskostenabzug zu. Stellplatzkosten werden 
nach Auffassung des Gerichts nicht unmittelbar durch die 
Nutzung der Zweitwohnung verursacht. Die Kosten eröff-
nen vielmehr eine vom reinen Gebrauchswert der Wohnung 
zu trennende Möglichkeit, den Pkw abzustellen (Urteil vom 
16.3.2023, 10 K 202/22). Nach Auffassung des Gerichts und 
entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung zählen Kosten 
für einen Kfz-Stellplatz somit nicht zu den Unterkunftskosten. 

Revision anhängig
Gegen dieses Urteil ist ein Revisionsverfahren vor dem Bun-
desfinanzhof/BFH anhängig (Az. VI R 4/23). Es bleibt abzu-
warten, wie der BFH diesmal entscheidet. In einer früheren 
Entscheidung (Urteil vom 13.11.2012, VI R 50/11) rechne-
te der BFH Stellplatz- und Garagenkosten im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung den sonstigen Mehraufwen-
dungen zu. 
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Gesetzeslücke bei Schenkung-
steuer  
Disquotale Einlagen
Gemäß § 7 Abs. 8 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes/
ErbStG gilt als Schenkung „die Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte natürliche 
Person oder Stiftung (Bedachte) durch die Leistung einer anderen Person (Zuwen-
dender) an die Gesellschaft erlangt“. Im Streitfall, den das Finanzgericht Hamburg 
zu entscheiden hatte, leistete der Vater eine Einlage in mehrstelliger Millionenhöhe 
in eine ungebundene Kapitalrücklage der zusammen mit dem Sohn gegründeten 
Kommanditgesellschaft auf Aktien/KGaA. Die ungebundene Kapitalrücklage zählt 
nach der Satzung nicht zu den Kapitalkonten (disquotale Einlage). Das Finanzamt 
sah darin einen schenkungsteuerpflichtigen Vorgang nach obiger Vorschrift.  

Ansicht des FG
Das Finanzgericht Hamburg (Urteil vom 11.7.2023, 3 K 188/21) hält die Anwen-
dung der o. g. Rechtsgrundlage in dem konkreten Fall allerdings für nicht gegeben. 
Zwar sei die KGaA eine Kapitalgesellschaft und der Wert der Beteiligung des Soh-
nes hat sich durch die disquotale Einlage des Vaters erhöht. Jedoch sei die Betei-
ligung des Sohnes, weil er nicht an dem Grundkapital der KGaA beteiligt sei, kein 
„Anteil an einer Kapitalgesellschaft“ im Sinne des Gesetzes. Das Gericht hielt auch 
keinen anderen Schenkungsteuertatbestand für erfüllt. Ob die vermeintliche Ge-
setzeslücke Bestand hat, wird das noch ausstehende Urteil des Bundesfinanzhofs 
in dem Revisionsverfahren (Az. BFH II R 23/23) zeigen. 

Zahlungstermine

Januar 2024

10. Umsatzsteuer mtl. für Dezember bzw. 
November mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung  
(1/11 Abschlag)  
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag,  
Kirchenlohnsteuer für Dezember

*15. Ablauf der Zahlungsschonfrist für 
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer sowie Solidaritätszuschlag

25. Zusammenfassende Meldung
Sozialversicherungsbeiträge Januar 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

29. Sozialversicherungsbeiträge Januar 
(Zahlung)

Februar 2024

*12. Umsatzsteuer mtl. für Januar bzw.  
Dezember mit Dauerfristverlängerung 
bei Sondervorauszahlung  
(1/11 Abschlag) 
Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag 
und Kirchenlohnsteuer für Januar

15. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer, Solidaritätszuschlag  
Gewerbesteuer-Vorauszahlung, 
Grundsteuer (vierteljährliche  
Fälligkeit)

*19. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Gewerbesteuer, Grundsteuer

23. Sozialversicherungsbeiträge Februar 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

*26. Zusammenfassende Meldung 

27. Sozialversicherungsbeiträge  
Februar (Fälligkeit)

März 2024

11. Umsatzsteuer mtl. für Februar bzw. 
Januar mit Dauerfristverlängerung bei 
Sondervorauszahlung (1/11 Abschlag)
Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer 
für Februar
Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Körperschaftsteuer sowie der  
jeweilige Solidaritätszuschlag  

14. Ablauf der Zahlungsschonfrist für  
Umsatzsteuer, Lohn- und Kirchenlohn-
steuer, Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag 

22. Sozialversicherungsbeiträge März 
(Abgabe des Beitragsnachweises)

25. Zusammenfassende Meldung

26. Sozialversicherungsbeiträge März  
(Fälligkeit)

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck  
gelten erst drei Tage nach Eingang als geleistet.
*  Verschiebung auf diesen Tag wegen Feiertag (§ 108 
Abs. 3 AO)
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